
 
 
 
 
 
 

Zweckverband der Industrie- und Handelskammer Aachen, 
der Handwerkskammer Aachen  

und des Kreises Euskirchen,  
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Berufsbildungszentrum Euskirchen · In den Erken 7 · 53881 Euskirchen 
Telefon 02251 149-0 · Telefax 02251 149-190 · Internet: www.bze-euskirchen.de · E-Mail: info@bze-euskirchen.de 

 
Seite 1 von 2 

Beraten 
     Qualifizieren 
   Trainieren 

An das 
Berufsbildungszentrum Euskirchen 
In den Erken 7 

53881 Euskirchen-Euenheim 
 
 
 

Anmeldung zu Lehrgängen im Berufsbildungszentrum Euskirchen 
 

                  
Name Vorname Telefon 

                  
Straße PLZ Wohnort 

                  
Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

      
Berufsbezeichnung 

            
Beschäftigungsbetrieb Telefon 

      
Anschrift des Beschäftigungsbetriebes 
 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem nachstehenden Lehrgang im BZE an: 
 
 
 

AU-Prüfungslehrgang für zulassungspflichtige Krafträder 
 

  Wiederholer    Erstschüler 
 
 

Termin Prüfungslehrgang:       
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Kosten Wiederholungsprüfung Erstprüfung 
 

AUK-Kurs 110,00 € 180,00 € 
 
 

 

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen 
 
Die Teilnahme an Lehrgängen kann nur dann erfolgen, wenn geforderte Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind und 
eine schriftliche Anmeldung auf den Vordrucken des BZE vorliegt. 
 

1. Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung zur Teilnahme an Lehrgängen soll möglichst 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn im 
BZE eingegangen sein. Die Anmeldung ist verbindlich, sobald die Unterschrift seitens des BZE bestätigt wird. 

2. Teilnahmeentgelt 
Das Entgelt ist eine Woche vor Lehrgangsbeginn, unabhängig von Leistungen Dritter, unter Angabe des Kas-
senzeichens auf unser Konto der Kreissparkasse Euskirchen, Kto.-Nr. 1 030 410, BLZ 382 501 10 zu 
überweisen. 

3. Rücktritt/Absage von Lehrgängen 
Die Anmeldung kann bis zu 3 Werktage vor Lehrgangsbeginn zurückgezogen werden; maßgeblich ist das Ein-
gangsdatum der schriftlichen Abmeldeerklärung im BZE. 
Bei einem späteren Rücktritt kann vom BZE das gesamte Entgelt, abzüglich etwaiger ersparter Aufwendun-
gen, in Rechnung gestellt werden. 
Das BZE ist berechtigt, ggf. Lehrveranstaltungen kurzfristig bei Vorliegen wichtiger Gründe abzusagen, ohne 
dass daraus Ansprüche vom Unterzeichner abgeleitet werden können. 

 
 
 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Anmeldende die 
Angaben/Anmeldung und erklärt sich mit den Teilnah-
mebedingungen und den daraus erwachsenden Ver-
pflichtungen einverstanden. 

 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift des Anmeldenden 
 

Bestätigung  
 
 
Mit der Unterschrift des Berufsbildungszentrums wird die Anmeldung bestätigt. Die Anmeldung kann zur Vorlage bei 
Ämtern und Betrieben benutzt werden. 
 
 
 
Datum, Unterschrift des Berufsbildungszentrums 


